
Fünfte Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur  
Entwässerungssatzung (BGS-EWS) 

 
Vom 02.03.2005 

 
 

Aufgrund des Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 4. April 1993 (GVBl. S. 264, BayRS 2024-1-I), zuletzt geändert am 
26.07.2004 (GVBl. S. 272), erlässt die Stadt Füssen folgende Satzung: 
 
 

§ 1 Änderung der Satzung 
 
Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Entw ässerungssatzung der Stadt Füssen vom 
12.05.1992, zuletzt geändert durch Satzung vom 14.05.2002, w ird w ie folgt geändert:  
 
§ 18 w ird um folgenden Abs. 3 ergänzt: 
 
"Für Grundstücke, für die nach § 5 Abs. 8 Satz 2 ein w eiterer Beitrag für die neue zulässige 
Geschoßfläche entsteht, w ird dieser erst mit Erw eiterung der Geschoßfläche fällig." 
 

 
§ 2 Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt rückw irkend zum 1. Januar 1999 in Kraft. 
 
 
 
 
Füssen, den 02.03.2005  
STADT FÜSSEN 
 
      
 
 
Gangl 
Erster Bürgermeister 
 
 
 
 

 


